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betrachtet sie als einen «Garanten der öffentlichen Ordnung», für die er
die «letzte Verantwortung» trägt.”

Nach dem Reformkonzept der Regierung soll im Sinne einer
«institutionellen Trennung» von Staat und Kirche das Selbstbestim-

mungsrecht der Religionsgemeinschaften, das sich aus der Religionsfrei-

heit ableitet, explizit in der Verfassung verankert werden.” Die Verwal-
tung des kirchlichen Vermögens einer Religionsgemeinschaft ist demzu-
folge ihre eigene Angelegenheit. Nach dem Verständnis der katholischen
Kirche würde eine Laienbeteiligung an der Vermögensverwaltung, wie

sie das Gesetz aus dem Jahr 1870 über die Verwaltung des Kirchengutes

in den Pfarrgemeinden statuiert, ihrer hierarchischen Struktur wider-
sprechen.”
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